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1 Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur inkl. vorgelagerter Netz-kosten vom 01.01.– 31.12.2020 Die nachfolgenden Preise sind im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gültig. Bei allen Preisen handelt es sich um Nettopreise, d. h. ohne Umsatzsteuer (MWSt.), ohne Konzessionsabgabe. Die hier dargestellten Netzentgelte der Stadtwerke Bönnigheim beinhalten die Entgelte der vorgelagerten Netze.  Entgelt für Messung und Messstellenbetrieb mit und ohne Leistungsmessung 
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Die Preise für den Messstellenbetrieb werden dann berechnet, wenn die Stadtwer-ke Bönnigheim auch Messstellenbetreiber ist und beinhalten Einbau, Betrieb und Wartung der Zähler und Zusatzgeräte.  Für jede weitere Abrechnung auf Wunsch des Lieferanten werden die Preise für Messen und Abrechnung gemäß o.g. Preistabelle berechnet.  Ein Mengenumwerter wird gemäß DVGW-Regelwerk G685, für Entnahmestellen größer 1.000 mbar bzw. größer G250 eingesetzt. Zusätzlich kommen Mengenumwerter ab 100 mbar aus eichrechtlichen Gründen zum Einsatz.   Auf Wunsch der Lieferanten können z.B. folgende Geräte installiert werden:  
• Mengenumwerter 
• Computer für Online-Flow-Control (Preis auf Anfrage) 
• Kommunikationsfähiges Messgerät „Smart Meter“ (Preis auf Anfrage)  2 Weitere Bestandteile der Netznutzungsrechnung 2.1 Konzessionsabgabe Die Konzessionsabgabe ist in den vorgenannten Entgelten nicht enthalten und wird auf der Netznutzungsrechnung getrennt ausgewiesen.   Für Entnahmestellen, die nicht über die Grundversorgung beliefert werden, beträgt die Hö-he der Konzessionsabgabe 0,03 ct/kWh gem. §2 Abs. 3 KAV.  2.2 Umsatzsteuer Auf Basis der vorgenannten Entgelte für Netznutzung, Messung und Abrechnung sowie der Konzessionsabgabe wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe be-rechnet und den Entgelten hinzugefügt. 


